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 An 
1. Februar 2017 die Anhörungsadressaten 
251.4-1.7 / ML gemäss Verteiler 

Informatik am Gymnasium 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne informieren wir Sie über den Beschluss des EDK-Vorstandes vom 26. Januar 2017 zur „Informatik 
am Gymnasium“.  
 
Aufgrund verschiedener Vorstösse und Initiativen hatte der Vorstand der EDK die Schweizerische Mittel-
schulämterkonferenz (SMAK) beauftragt, angesichts des wichtigen allgemeinbildnerischen Anteils der 
Informatik, einen Entwurf zu einem Rahmenlehrplan für die Informatik am Gymnasium zu erarbeiten.  
 
Dieser liegt nun vor, und der Vorstand hat beschlossen, ihn zusammen mit dem Begleittext der Projekt-
gruppe in eine Anhörung zu geben. 
 
Der Vorstand der EDK wünscht eine Beurteilung von Ihrer Seite, ob Sie die Einführung des Fachs Infor-
matik am Gymnasium begrüssen oder nicht. Insbesondere möchte er Antwort auf folgende Fragen: 
 

• Ist die Grundausrichtung für einen nationalen Rahmenlehrplan die richtige? 
• Sind die Begründungen und Erläuterungen die richtigen? 
• Sind die Richtziele (Grundkenntnisse, Grundfertigkeiten, Grundhaltungen) die richtigen? 

• Soll Informatik als Grundlagenfach oder als obligatorisches Fach eingeführt werden?  
• In welchen Lernbereich nach Art. 11 des Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) soll Informatik 

eingeteilt werden, und welche Auswirkungen sollte dies auf die prozentualen Anteile der Lern- und 
Wahlbereiche haben? 

• Wenn Informatik als Grundlagenfach eingeführt würde, so hätte dies Auswirkungen auf die Besteh-
ensnormen nach Art. 16 MAR. Sollten diese demnach angepasst werden, und wenn ja, in welchem 
Sinne? (z.B. Anpassung der Kompensationsregel) 

 
Sie finden den Vorstandsbeschluss und die Unterlagen auf unserer Webseite: www.edk.ch/dyn/30412.php   
 
Wir bitten um Ihre Stellungnahme bis zum 5. Mai 2017.  



2/2 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Antwort.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Konferenz  
der kantonalen Erziehungsdirektoren 

Dr. Martin Leuenberger 
Leiter Koordinationsbereich 
Sekundarstufe II und Berufsbildung 

 
 

 
 
 
Beilagen (vgl. www.edk.ch/dyn/30412.php)  
- Beschluss EDK-Vorstand vom 26. Januar 2017 
- Entwurf Rahmenlehrplan Informatik 
- Begleittext der Projektgruppe 
- Verordnung des Bundesrates/Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitäts-
ausweisen (MAR) vom 16. Januar/15. Februar 1995  
 
 
 
Verteiler:  

- Kantonale Erziehungsdepartemente 
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
- swissuniversities 
- Konferenz der Schweizerischen Gymnasialrektorinnen und -rektoren (KSGR)  
- Dachverband Lehrer Schweiz (LCH) 
- Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (VSG) 
- Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit  
- Hasler-Stiftung 
- Schweizerischer Verband für Informatik in der Ausbildung (SVIA) 
- Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrkräfte (VSMP) 
- ICT Switzerland 
- SwissICT 
- Schweizer Informatik-Gesellschaft (S-I) 
- Schweizerische Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB) 

 
 


